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Arbeitsplatzbezogene Schulung im Bauwesen
„Aufmaß und Arbeitsdokumentation“

Lesen, Schreiben, Sprechen, Zuhören und Verstehen, Rechnen, 
kritisches Denkvermögen und Problemlösefähigkeiten - mitunter 
auch IT-Kenntnisse - sind Grundkompetenzen, die am Arbeits-
platz in ganz konkreten Situationen wichtig sein können. Fehlen 
sie, entstehen Unsicherheiten und Fehler.
Nach einer Studie ist jedoch eine Vielzahl Beschäftigter in unter-
schiedlichem Ausprägungsgrad von funktionalem Analphabetis-
mus betroffen.
Arbeitsplatzbezogene Grundbildung nimmt deshalb Bezug auf 
konkrete berufliche Anforderungsprofile. Die Inhalte (z.B. Lesen) 
werden hierbei branchen- und arbeitsplatzspezifisch mit Inhal-
ten der Arbeitswelt (z.B. Bedienungsanweisung) gekoppelt.
BasisKom unterstützt Unternehmen, die arbeitsplatzbezogene 
Grundbildung von Beschäftigten gezielt im Sinne der betriebli-
chen Vorgänge zu verbessern.  Damit bettet sich das Thema in 
die Personalentwicklung ein.

Zu den Voraussetzungen gehören

1. das Absolvieren der Unternehmens-Diagnostik BasisKom  
 (BetriebsCheck und BasisKompetenzCheck)

2. das Abschließen einer Kooperationsvereinbarung mit  
 seminarbezogenem Angebot 

Das Seminar muss sensibel und darf keinesfalls vordergründig 
für die teilnehmenden Beschäftigten zur Verbesserung des Lese- 
oder Rechenverständnisses durchgeführt werden. Die Grundbil-
dung wird im arbeitsplatzbezogenen Kontext verbessert.

Der Umfang des Seminars beträgt 5 UStd. (z.B. von 8 bis  
12 Uhr) à 45 min.

Die Teilnehmenden sind befähigt, sachgerecht ein Aufmaß zu 
erstellen. Sie wissen, dass das erstellte Aufmaß zur Ermittlung 
des Umfangs von Bauleistungen dient. Dazu wird das tatsäch-
liche Objekt zeichnerisch dargestellt. Ein Aufmaß kann für ein 
Leistungsverzeichnis oder zur Erstellung einer prüfbaren Abrech-
nung genutzt werden. Der so ermittelte Umfang der erbrachten 
Leistungen dient damit als Grundlage zur Rechnungserstellung. 

Hintergrund

Voraussetzungen

Pädagogisches  

Grundverständnis

Umfang

Ziel



Aufbauend auf dem Aufmaß wird die Mengenermittlung  
(bausprachlich Massenermittlung) durchgeführt.

Die Inhalte, Methoden, eingesetzten Medien etc. ergeben sich 
aus dem beigefügten Detailplan. 

Nach dem Seminar ist jedem der Teilnahmenden ein Zertifikat 
zum Nachweis über die Teilnahme mit Inhalt und Umfang auszu-
händigen.

Inhalt

Dokumentation der 

Teilnahme



Zusammenfassung

Titel Aufmaß erstellen

Ablauf/Dauer 5 Unterrichtseinheiten

Zielgruppe Funktionale Analphabetinnen und Analphabeten

Lernziele Bausituationen aufmaßtechnisch darstellen können

Angestrebte 
Lernergebnisse

Beschäftigte können die unternehmensbezogenen Formblätter 

(Bau-Tagesbericht und Baustellenprotokoll) zum Aufmaß ausfül-

len

Inhalt Siehe Curriculum

Methoden Siehe Curriculum

Material Bandmaß, 

Millimeter-Papier, 

Gliedermaßstab, 

o.g. Formblätter mit best-und bad-practice-Beispielen

Lernumgebung Innerhalb des Betriebes (Coaching am Arbeitsplatz)

Referent/-innen Ein Referent/eine Referentin, z.B. Dr. Jens Matthes, Dipl.-Ag-

rarpädagoge, vom LfULG anerkannter Ausbilder für den Beruf  

Gärtner, Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau

Erwartungen Flexibilität des Unterrichts, d.h. Verschiebung bei großer Auf-

tragslage



Vorkenntnisse Zuordnung zur Grundbildung: Maße, Flächen und Körper,  

Maßstab 

Mathematik Klasse 5, 6 und 8: 

z.B. ebd.: S. 11 - Klasse 5 

„Anwenden der Kenntnisse des Zeichnens von Grundrissen und 

von Quadernetzen sowie des Maßstabes auf das Anfertigen von 

maßstäblichen Zeichnungen von der eigenen Schule“ 

z.B. ebd.: S. 15 – Klasse 6 

„Anfertigen von Skizzen, Anwenden der Kenntnisse über  

geometrische Grundformen sowie über Lagebeziehungen auf das 

Beschreiben von realen Objekten“ 

Quelle: Lehrplan Mittelschule Sachsen, Fach Mathematik 

http://www.schule.sachsen.de/lpdb/web/downloads/lp_ms_ma 

thematik_2009.pdf?v2 vom 2014-07-30

Problemlagen Sensible und erwachsenengerechte Herangehensweise





Handreichung AUFMAß

Prüffähiges Aufmaß 
Muss der Auftragnehmer ein Aufmaß erstellen, so enthält die VOB in der VOB/B Re-
gelungen dazu, wie das Aufmaß auszusehen hat. Dort heißt es in § 14 Abs. 1 VOB/B: 
„Der Auftragnehmer hat seine Leistungen prüfbar abzurechnen. (…) Die zum Nach-
weis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen, Zeich-
nungen und andere Belege sind beizufügen.“ Es geht also um den Nachweis von 
Art und Umfang der ausgeführten Leistungen. Diese müssen sich aus den Belegen 
ergeben. Dies können je nach Leistung und Abrechnungsart Pläne, Wiegescheine etc. 
sein. Entscheidend ist, dass der Auftraggeber daraus ersehen kann, welche Leistun-
gen der Auftragnehmer ausgeführt hat. Ob ein Aufmaß prüffähig ist, lässt sich etwa 
so feststellen: Geben Sie einem völlig neutralen Dritten, der noch nie auf der Bau-
stelle war (aber fachkundig ist) die Nachweise und geben Sie ihm den Auftrag, die 
Richtigkeit zu überprüfen. Kann er dies nicht, weil Zeichnungen nicht zuordenbar sind, 
Leistungen verdeckt sind, die auf gemessenen Einheiten nicht dem Vertrag entspre-
chen (kg statt m³), dann ist die Aufstellung nicht prüfbar.

Strecken-Maße

Flächen-Maße



Maßstab

Der Maßstab ist definiert als das Verhältnis zwischen der Größe der zeichnerischen 
Darstellung eines Gegenstandes und dessen realer Größe: 

• 1 : 100 heißt, 1 cm auf der Karte entspricht 100 (=1 m) in der Realität 

• 1 : 160 (Spur N bei Modellbahnen heißt, 1 cm der Modell-Lok entspricht  
 160 cm in der Realität)

Mess(hilfs)mittel



Allgemeine Zeichenvorschriften

Bemaßung

In Bauzeichnungen weist die Bemaßung eine Besonderheit auf: Alle Maße unter 1 
Meter werden in der Einheit Zentimeter auf den Maßlinien angegeben, Maße über 1 
Meter in der Einheit Meter, ohne dass dies besonders gekennzeichnet wird. Auf einer 
Maßkette finden sich also nebeneinander sowohl Meter- als auch Zentimeteranga-
ben. Millimeter werden stets als kleine Hochzahl an das Maß angehängt und norma-
lerweise auf 5 mm gerundet. Längenmaße stehen stets oberhalb einer Maßlinie.



Plankopf/Schriftfeld 

• Exakte Bezeichnung des Objektes und seiner Lage 

• Datum des Aufmaßes 

• Name des Verfassers 

• Verortung des Planes im Übersichtsplan 

• Auftraggeber 

• Nordpfeil 

• Maßstab



Materialdarstellungen



Distanzmessung

Verformungen



Grundregeln der Streckenmessung – Messen in der Mess-Ebene 

Flächen 

A ... Flächeninhalt, U ... Umfang; π = 3,14 (Konstante)





Beispiel 1  (M = 1:250) 

Beispiel 2  (M = 1:100) 



Beispiel 3  (M = 1:100) – Koordinatenverfahren

Beispiel 4  (M = 1:100) – Tachymetrie

Berechnung des Dreiecks 
Var. 1: A = a x b/2 = 9,5m x 11,00m /2 = 26,125 m2 
Var. 2: A = 0,5 · a · b · sin β = 0,5 x 19,00m x 22,00m x sin 310 = 26,9107 m2



Beispiel 4  (M = 1:100) – Dreiecksverfahren



Aufmaßplan



Anforderungen ans Baustellenprotokoll

Damit das Baustellenprotokoll als kaufmännisches Bestätigungsschreiben wirksam 
wird, muss es sich auf eine getroffene Absprache beziehen, also das Ergebnis der 
vorausgegangenen Vertragsverhandlungen verbindlich festlegen. Es muss in unmit-
telbarem zeitlichem Zusammenhang mit den Verhandlungen zugegangen sein. Und 
es muss das wiedergeben, was tatsächlich besprochen worden ist. Nimmt der Emp-
fänger das Bestätigungsschreiben hin, ohne ihm zu widersprechen, gilt sein Inhalt als 
(neuer) Vertragsinhalt. 

Beachten Sie | Das Baustellenprotokoll ist nur dann ohne Wirkung, wenn der Bestäti-
gende so weit vom Ergebnis der Verhandlungen abweicht, dass er vernünftigerweise 
nicht mit dem Einverständnis rechnen konnte. 

Bautagesberichte der Bauunternehmer 

Einführung 

Die GPA stellt wiederholt fest, dass in Bauverträgen zwar die Führung von Bauta-
gesberichten vereinbart worden ist, solche Berichte von den beauftragten Bauun-
ternehmen jedoch nicht übergeben und von den Auftraggebern auch nicht verlangt 
worden sind. 

Bauvertragliche Regelungen zu Nummer 1.3 der Besonderen Vertragsbedingun-
gen - KEV 116.1 (B) BVB - 1 

„Bautagesberichte (§ 4) 

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte nach dem Vordruck - KEV 320 
Bautgber - arbeitstäglich zu führen und dem Auftraggeber oder dem für 
die Bauüberwachung beauftragten Architekt/Ingenieur spätestens wö-
chentlich zu übergeben.“ (Nr. 1.3 - KEV 116.1 (B) BVB) 

Die vorformulierte Vertragsregelung gilt als vereinbart, wenn sie vom Auftraggeber 
bei Erstellung der Vergabeunterlagen angekreuzt und entsprechend angeboten bzw. 
beauftragt wird. 



Danach sind für ein Gewerk bzw. für einen Bauauftrag1 arbeitstäglich u.a. 

• äußere Einflüsse auf die Bauleistungen (z.B. Temperaturen),

• Art und Umfang der ausgeführten Bauarbeiten,

• Art und Umfang der eingesetzten Arbeitskräfte und Geräte (einschl. Nachunter-
nehmereinsatz) und 

• sonstige wichtige, den Baufortschritt betreffende Ereignisse (z.B. Planübergaben 
vom Auftraggeber, Behinderungen oder sonstige Vorkommnisse) 

zu dokumentieren. 

1 Aus dem Kommunalen Vergabehandbuch BW (KVHB - Bau).



Lösungen


